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Pfarrrektorat

Ein Pfarrrektorat oder auch Quasipfarrei (lat. quasi-paroecia),

Pfarrvikariat oder Kuratie genannt war eine katholische Seelsorgeeinheit,

die sich von der Pfarrei in ihrem Rechtsstatus unterschied.

Pfarrrektorate wurden vor allem dort gegründet, wo Seelsorge dringend

nötig, pfarrliche Strukturen jedoch nicht oder nur spärlich vorhanden

waren wie etwa in den Missionsländern oder in der katholischen

Diaspora in überwiegend protestantischen Ländern wie dem Deutschen

Reich. Eine solche Einheit existierte immer unter Vorbehalt, da sie

keine amtliche Pfarrstruktur besaß und von der weiteren Entwicklung

innerhalb ihres Gebiets abhängig war. Ansonsten erfüllte ein Pfarrrektorat

die klassischen Eigenschaften einer Pfarrei: Es besaß ein eigenes

Kirchenvolk, zumeist eine eigene Kirche und hatte einen Geistlichen

an der Spitze (can. 216 § 1). Dieser wurde Quasipfarrer, Pfarrvikar

oder Kurat genannt. Er besaß eine stellvertretende Pfarrgewalt und

war damit dem Pfarrer der bereits bestehenden Seelsorgestruktur vor

Ort untergeordnet (can. 451 § 2). Der Fortbestand eines Pfarrrektorats

bzw. die Erhebung zur eigenen Pfarrei lag im Ermessen des jeweiligen

Ortsbischofs.
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